
 

 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir freuen uns, Sie wie gewohnt mit aktuellen Informationen über die Arbeiten der FMCH und zum 

Ende der Legislatur insbesondere auch über die Arbeit der Gruppe Politik bedienen zu dürfen. Ausser-

dem gibt es Neuigkeiten im Bereich der Abrechnungsmöglichkeiten der ambulanten Pauschalen Re-

produktionsmedizin. 

 

Vielen Dank, dass Sie sich etwas Zeit nehmen für die Lektüre. Es ist unser Bestreben, Sie laufend und 

aktuell über unsere Aktivitäten und für Sie relevante Fragen informiert zu halten. Bitte reichen Sie den 

Newsletter auch an die Mitglieder Ihrer Fachgesellschaft weiter. 

 

Verfolgen Sie die Arbeit der FMCH über unsere LinkedIn-Präsenz. 

 

 

Freundliche Grüsse 

 

Das Team der Geschäftsstelle 

 

  

https://www.linkedin.com/company/fmch-foederatio-medicorum-chirurgicorum-helvetica/


  

Aktuelles aus den Gesundheitskommissionen 

     

 

Im Oktober haben die beiden Gesundheitskommissionen des National- und des Ständerates über fol-

gende, für die FMCH relevanten gesundheitspolitischen Vorlagen und Vorstösse vorentschieden: 

22.062 Kostendämpfungspaket II 
Der Nationalrat hat in der Herbstsession ein stark abgeschwächtes Kostendämpfungspaket im Gesund-

heitswesen gebilligt. Es beinhaltet unter anderem die Förderung koordinierter Versorgung, erweiterte 

Kompetenzen für Apotheken, die Möglichkeit vertraulicher Preismodelle für teure Medikamente und 

die Regelung der durch Hebammen erbrachten Leistungen. Der Nationalrat hat es richtigerweise ab-

gelehnt, Netzwerke als neue Leistungserbringer anzuerkennen und änderte den Vorschlag des Bun-

desrats in weiteren Punkten ab. Zwar will das Parlament Kostendämpfungsmassnahmen vorsehen, ist 

aber mit den bundesrätlichen Vorschlägen nicht zufrieden. Das Kostendämpfungspaket II wurde am 

12./13. Oktober in der ständerätlichen Gesundheitskommission (SGK-S) vorberaten und kommt nun in 

den Ständerat. 

09.528 Pa. Iv. Finanzierung der Gesundheitsleistungen aus einer Hand. 
Der Nationalrat hat in der Herbstsession einen Kompromissvorschlag zur künftigen Finanzierung der 

Gesundheitskosten in der Schweiz vorgeschlagen. Dieser Vorschlag zielt darauf ab, ambulante und sta-

tionäre Gesundheitsleistungen einheitlich zu finanzieren. Der Nationalrat schlägt vor, dass die Kantone 

mindestens 28,6 Prozent der Kosten und die Krankenversicherer über die Prämien höchstens 71,4 Pro-

zent der Leistungen übernehmen sollen, unabhängig von Ort und Anbieter der Leistungen. Ursprüng-

lich hatte der Nationalrat die Langzeitpflege ausgeschlossen, hat nun aber seinen Standpunkt geändert 

und schliesst auch die Langzeitpflege in den Vorschlag ein. Dies unter der Bedingung, dass die Tarife 

im Pflegesektor transparent und auf einer einheitlichen Kostenbasis festgelegt sind sowie die Volksini-

tiative "Für eine starke Pflege" vollständig umgesetzt ist. Bis das neue Finanzierungssystem in Kraft 

treten könnte, sind noch diverse Differenzen zu bereinigen, einschliesslich der Frage der Beiträge der 

Versicherten an die Kosten der Pflegeleistungen und der Frage nach der Kostenübernahme bei formel-

len Voraussetzungen durch die Kantone. Der Nationalrat möchte auch die Höchstdauer der Akut- und 

Übergangspflege nicht verlängern und keine Aufenthaltskosten durch die obligatorische Grundversi-

cherung übernehmen. Die Parlamentarische Initiative wurde von der SGK-S am 12./13. Oktober vor-

beraten und geht nun zurück an den Ständerat.  

 

22.3372 Mo. Einführung der einheitlichen Finanzierung der Leistungen nach KVG. 
Die Motion fordert den Bundesrat auf, eine Überprüfung der einheitlichen Finanzierung der Leistungen 

gemäss dem Krankenversicherungsgesetz (KVG) durchzuführen.  

In der Herbstsession wurde die Motion vom Nationalrat angenommen, mit folgender Änderung: Der 

Bundesrat wird beauftragt, eine Evaluation der einheitlichen Finanzierung der Leistungen gemäss dem 

KVG durchzuführen. Dabei soll er insbesondere die finanziellen Auswirkungen analysieren. Er soll 



  

prüfen, ob die erwarteten Kostenfolgen für die Kantone, Versicherer und versicherten Personen ein-

getreten sind. Falls notwendig, sollte der Bundesrat dem Parlament eine Anpassung von Artikel 60 

Absatz 3 vorschlagen. Weiter soll er untersuchen, ob sich der höhere finanzielle Beitrag einzelner Kan-

tone in entsprechend niedrigeren Krankenkassenprämien in diesen Kantonsgebieten niedergeschla-

gen hat. Die Motion wurde im Oktober in der SGK-S vorberaten und geht nun zurück an den Ständerat. 

Die FMCH begrüsst die Erstellung eines solchen Berichts, um die Auswirkungen eines neuen Finanzie-

rungssystems besser analysieren zu können.  

 
Die Arbeitsgruppe Politik blickt zurück 

     

 

Die Arbeitsgruppe Politik traf sich am 24.01.2023 zum ersten Mal gemäss strategischem Beschluss des 

Vorstandes. Ziel ist es, die FMCH nachhaltig und klar gegenüber den politischen Gremien zu positio-

nieren. Die Gruppe bündelt die Anfragen und Aufträge der Fachgesellschaften, agiert auf Beschluss 

sowie zu Handen des Vorstandes und gemäss Input der externen gesundheitspolitischen Beratung. Mit 

der Gruppe sind Ressourcen entstanden, die es uns bereits in der zu Ende gehenden Legislatur erlaubt 

haben, gegenüber den gesundheitspolitischen Kommissionen und vor den entsprechenden Entschei-

den von National- und Ständerat Position zu beziehen. Ebenfalls ist es gelungen, eine gute Kooperation 

mit der FMH auch in politischen Fragen zu etablieren. 

 

Vernehmlassungsantwort EPDG 

     

 

Der Bundesrat will das elektronische Patientendossier (EPD) mit verschiedenen Massnahmen weiter-

entwickeln. Die Vorlage umfasst folgende Punkte:  

• Bund und Kantone sollen klare Aufgaben und Zuständigkeiten für die nachhaltige Finanzierung 

des EPD definieren. Der Bund übernimmt die inhaltliche Koordination und Finanzierung der 

EPD-Weiterentwicklung, während die Kantone die Finanzierung der Stammgemeinschaften 

übernehmen. 

• Automatische und kostenlose EPD-Eröffnung für alle in der Schweiz wohnhaften Personen mit 

obligatorischer Krankenversicherung oder Militärversicherung, um die Nutzung des EPD zu för-

dern.  

• Die Verpflichtung aller ambulant tätigen Gesundheitsfachpersonen, sich einer Stammgemein-

schaft oder Gemeinschaft anzuschliessen und behandlungsrelevante Daten der Patientinnen 

und Patienten im EPD zu erfassen. 

• Das Nutzbarmachen der Daten für die Forschung. 

• Die Nutzung einer künftigen staatlichen E-ID für den Zugang zum EPD. 

 



  

Die Frist für die Vernehmlassung über die Vorlage zur umfassenden Revision des EPDG dauerte bis am 

19. Oktober.  

Die FMCH begrüsst grundsätzlich die Einführung und Weiterentwicklung des EPD und hat sich daher 

im Rahmen der Vernehmlassung über die umfassende Revision des Bundesgesetzes über das elektro-

nische Patientendossier geäussert. 

Die FMCH betont dabei insbesondere, dass die reine Eröffnung eines EPD alleine nicht genügt. Nur 

vollständig geführte EPDs bieten einen tatsächlichen Nutzen. Dabei ist zu beachten, dass die administ-

rative Belastung für die Ärzteschaft nicht weiter zunehmen darf. Dies bedingt, dass entsprechende 

Schnittschnellen zur Datenübertragung geschaffen werden müssen. Ebenfalls ist darauf hinzuweisen, 

dass bei der praktischen Umsetzung und Weiterentwicklung des EPDG die Leistungserbringer einbezo-

gen werden müssen, um in der Praxis umsetzbare Lösungen zu erarbeiten. 

Die FMCH unterstützt zudem die Forderung, in Zusammenarbeit mit den Leistungserbringern sei ein 

sogenanntes "Minimal Data Set" zu erarbeiten, welches die wichtigsten medizinischen Informationen 

enthält und damit einen Überblick über den Behandlungsverlauf gewährt. Diese wäre insbesondere im 

Hinblick auf die Patientensicherheit von grundlegender Bedeutung. 

Die vollständige Vernehmlassungsantwort finden Sie auf unserer Website. 

 

Wahlherbst 

     

 

Wir werden Ihnen hier zu Beginn der neuen Legislatur 2023 – 2027 im Dezember 2023 unseren FMCH-

eigenen Legislaturplan und die gemeinsam zu erreichenden Ziele vorstellen. Die neue Zusammenset-

zung der beiden Gesundheitskommissionen des National- und des Ständerates wird erst gegen Mitte 

Dezember bekannt sein. Wir informieren Sie dann, inwiefern sich die Kräfteverhältnisse zwischen den 

Parteien allenfalls verschoben haben und was das für die kommenden vier Jahre Gesundheitspolitik 

bedeutet. 

Die FMCH wird sich gegen Ende Jahr auch mit einem persönlichen Schreiben an alle gewählten Mit-

glieder des Parlaments wenden. Darin werden wir an die Notwendigkeit einer konstruktiven, der Qua-

lität förderlichen Gesundheitspolitik erinnern.  

 

  

https://fmch.ch/vernehmlassungsantwort-zur-revision-des-epdg/


  

Neues aus der Geschäftsstelle 

     

 

Ambulante Pauschalen Reproduktionsmedizin: Abrechnung mit der CSS-Krankenkasse möglich 

Es freut uns sehr, mitteilen zu können, dass bald die Abrechnung der ambulanten Pauschalen im Be-

reich der Reproduktionsmedizin auch mit der CSS möglich sein wird. Ab dem 6. November wird ein 

übergangsweiser Vertrag in Kraft treten. Damit können all jene Leistungserbringer, welche dem Ver-

trag mit der santésuisse beigetreten sind, ab dem 6. November automatisch auch mit der CSS abrech-

nen. Der provisorische Vertrag dient als Übergangslösung, bis der Beitritt der CSS zum Vertrag mit der 

santésuisse vollzogen werden konnte. 

 

Einreichung der Vernehmlassungsantwort Revision EPDG 

Wie oben erwähnt, hat die FMCH eine Stellungnahme zur Revision des EPDG ausgearbeitet. Diese Stel-

lungnahme wurde fristgerecht am 19. Oktober eingereicht.  

 


